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1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 254/00
Datum 21.02.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 4 RJ 112/01
Datum 05.12.2001

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Leipzig vom 21.
Februar 2001 aufgehoben und die Klage abgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind fÃ¼r beide RechtszÃ¼ge nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die KlÃ¤gerin begehrt von der Beklagten eine Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die am â�¦ geborene KlÃ¤gerin absolvierte nach einer achtjÃ¤hrigen
Schulausbildung eine Lehre zur FachverkÃ¤uferin bei der Konsumgenossenschaft in
H â�¦ vom 1.9.1965 bis 31.12.1968 und war dort anschlieÃ�end bis zum 13.9.1969
in diesem Beruf tÃ¤tig. Bis zum 4.2.1976 arbeitete sie sodann als VerkÃ¤uferin in
einer Drogerie in W â�¦ und bei der Konsumgenossenschaft in D â�¦ Als
Sachbearbeiterin wurde die KlÃ¤gerin beschÃ¤ftigt bis April 1982, anschlieÃ�end
war sie als AufschlÃ¤gerin tÃ¤tig bis zum 30.6.1992. Vom 1.7.1992 an bezog sie
zunÃ¤chst Arbeitslosengeld, ab dem 29.12.1993 Arbeitslosenhilfe. Am 1.12.1994
nahm sie eine Arbeit als FischverkÃ¤uferin auf, die sie bis zum 30.11.1995
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ausÃ¼bte. Die KlÃ¤gerin ist Mutter zweier Kinder (geb. am 29.3.1970 und
6.5.1972).

Am 26.4.1994 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten eine Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Sie meinte, sie kÃ¶nne wegen ihrer
RÃ¼ckenschmerzen, unter denen sie seit 1974 leide, keinerlei Arbeiten mehr
verrichten. Des Weiteren habe sie zwei Unterleibsoperationen sowie eine Operation
am FuÃ� durchmachen mÃ¼ssen. Die Beklagte zog folgende medizinische
Unterlagen bei:

â�� Befundbericht Dipl.-Med. Z â�¦ vom 21.7.1994. Danach bestand bei der
KlÃ¤gerin eine HWS-Streckhaltung mit hochgradiger Osteochondrose lumbosacral
sowie eine Coxarthrose beidseits (rechts stÃ¤rker als links), die im Vergleich zu
1992 nicht wesentlich fortgeschritten sei. Die Ã�rztin zweifelte, dass ein
Rentenverfahren erfolgreich verlaufen kÃ¶nnte, â�� Befundbericht des StÃ¤dt.
Klinikums "S â�¦ G â�¦" L â�¦ vom 1.12.1992. Danach war die Bandscheibe L5/S1
erheblich degenerativ verÃ¤ndert; es wurde der Verdacht einer leichten
Bandscheibenprotrusion geÃ¤uÃ�ert, â�� Befundbericht Dr. M â�¦ vom 21.6.1994.
Der Arzt stellte eine VergrÃ¶Ã�erung der SchilddrÃ¼se sowie ein autonomes
Adenom im Bereich des linken SchilddrÃ¼senlappens fest.

Die Beklagte lieÃ� die KlÃ¤gerin sodann durch ihren Gutachterdienst Ã¤rztlich
begutachten am 24.1.1995. Es wurden folgende GesundheitsstÃ¶rungen
diagnostiziert:

â�� Lumbalsyndrom bei hochgradiger Osteochondrose lumbosacral,
â�� Coxarthrose rechts stÃ¤rker als links,
â�� Struma nodosa (=knotig),
â�� Arterielle Hypertonie Stad. I WHO,
â�� HypercholesterienÃ¤mie.

Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne nur noch leichte TÃ¤tigkeiten in wechselnder Arbeitshaltung
halb- bis unter vollschichtig ausÃ¼ben. Als VerkÃ¤uferin, BeschlÃ¤gerin und
KÃ¼chenhilfe sei sie nicht voll leistungsfÃ¤hig. Der Ã�rztliche Dienst der Beklagten
empfahl, der KlÃ¤gerin Leistungen zur medizinischen Rehabilitation anzubieten, die
die KlÃ¤gerin allerdings am 28.4.1995 "aus privaten GrÃ¼nden" ablehnte.

Daraufhin lehnte die Beklagte den Antrag der KlÃ¤gerin ab mit Bescheid vom
9.1.1996. Diese sei weder erwerbs- noch berufsunfÃ¤hig und zudem auch nicht
invalide. Eine weitere BegrÃ¼ndung erfolgte nicht. Auf den dagegen von der
KlÃ¤gerin eingelegten Widerspruch vom 25.1.1996 bewilligte die Beklagte ihr eine
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit fÃ¼r die Zeit vom 1.6.1996 bis 31.12.1997. Die
KlÃ¤gerin nahm daraufhin ihren Widerspruch im Ã�brigen zurÃ¼ck am 10.4.1996.
Auf ihren Antrag vom 23.9.1997 bewilligte die Beklagte diese Rente darÃ¼ber
hinaus bis zum 31.12.1999 (Bescheid vom 6.1.1998). Dieser Entscheidung hatten
die Befundberichte der HausÃ¤rztin der KlÃ¤gerin und Dipl.-Med. Z â�¦ vom
4.12.1997 und 27.11.1997 zugrunde gelegen. Danach hÃ¤tten sich die
HÃ¼ftbeschwerden der KlÃ¤gerin derart verschlechtert, dass die Versorgung mit
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einem kÃ¼nstlichen Gelenk erforderlich sei. Dies geschah schlieÃ�lich im April 1998
(rechts).

Am 13.10.1999 beantragte die KlÃ¤gerin die WeitergewÃ¤hrung der Rente Ã¼ber
das Jahr 1999 hinaus. Sie fÃ¼gte den Bescheid des Amtes fÃ¼r Familie und
Soziales, Leipzig, vom 17.2.1999 bei, der einen Grad der Behinderung von 30
bescheinigte. Die daraufhin eingeholten Befundberichte der HausÃ¤rztin ergaben
die bereits bekannten GesundheitsstÃ¶rungen. Die Beklagte veranlasste sodann
eine erneute Begutachtung durch ihren Ã�rztlichen Dienst am 23.12.1999. Diese
ergab folgende Diagnosen:

â�� rechtsseitiger HÃ¼ftgelenksverschleiÃ� mit Einbringung einer zementfreien
HÃ¼ft-TEP 1998, funktionell gutes Ergebnis ohne BewegungseinschrÃ¤nkung,
â�� verschleiÃ�- und haltungsbedingte Beschwerden der HWS und LWS
(Osteochondrose L5/S1), keine neurologische Beteiligung,
â�� arterielle Hypertonie,
â�� Ã�bergewicht,
â�� Struma nodosa mit grenzwertiger Ã�berfunktion.

Insgesamt kÃ¶nne die KlÃ¤gerin leichte TÃ¤tigkeiten vollschichtig in wechselnder
Arbeitshaltung bewÃ¤ltigen, wobei sie lÃ¤ngeres Sitzen, Gehen oder Stehen und
das Gehen auf unebenen BÃ¶den sowie hÃ¤ufiges BÃ¼cken vermeiden mÃ¼sse.

Die Beklagte lehnte daraufhin den Antrag der KlÃ¤gerin ab mit Bescheid vom
27.1.2000. Die bewilligte Rente kÃ¶nne nicht Ã¼ber den 31.12.1999 hinaus gezahlt
werden, da die KlÃ¤gerin weder erwerbs- noch berufsunfÃ¤hig sei. Mit den
vorhandenen GesundheitsstÃ¶rungen kÃ¶nne sie auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt vollschichtig leichte Arbeit verrichten.

Den dagegen von der KlÃ¤gerin eingelegten Widerspruch wies die Beklagte
zurÃ¼ck mit Widerspruchsbescheid vom 4.4.2000. Aufgrund ihrer Erkrankungen
kÃ¶nne die KlÃ¤gerin zwar nur noch zweistÃ¼ndig bis unter halbschichtig als
KÃ¼chenhilfe tÃ¤tig sein; sie sei jedoch seit dem 1.1.2000 dazu in der Lage, leichte
Arbeit vollschichtig in wechselnder Arbeitshaltung zu verrichten. Die Aufnahme
einer anderen TÃ¤tigkeit sei der KlÃ¤gerin zuzumuten. Als angelernte Arbeiterin
seien ihr alle TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes zuzumuten, die ihrem
LeistungsvermÃ¶gen entsprÃ¤chen.

Dagegen wendet sich die KlÃ¤gerin mit ihrer am 4.5.2000 vor dem Sozialgericht
Leipzig (SG) erhobenen Klage. Aufgrund ihres unverÃ¤ndert schlechten
Gesundheitszustandes kÃ¶nne sie keiner Arbeit nachgehen.

Das SG zog folgende medizinische Unterlagen bei:

â�� den Befundbericht der HausÃ¤rztin M â�¦ vom 10.6.2000. Sie erwÃ¤hnte die
bereits bekannten GesundheitsstÃ¶rungen. Das LWS-Syndrom sowie die
Beweglichkeit des linken HÃ¼ftgelenks verschlechtere sich zunehmend. Zudem sei
die KlÃ¤gerin depressiv verstimmt, â�� den Befundbericht von Dr. Z â�¦ vom
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9.6.2000. Diese bestÃ¤tigte die von der HausÃ¤rztin erhobenen Befunde und
Bewertungen, â�� das arbeitsamtsÃ¤rztliche Gutachten von Dipl-Med. Sch â�¦ vom
23.3.2000. Danach kann die KlÃ¤gerin Ã¼berwiegend leichte, zeitweise aber auch
mittelschwere Arbeit in wechselnder KÃ¶rperhaltung ausÃ¼ben, wobei sie
Zeitdruck, NÃ¤sse, KÃ¤lte, Temperaturschwankungen, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, Heben
und Tragen von Lasten sowie Arbeiten mit Absturzgefahr meiden mÃ¼sse.

Zudem lag dem SG die Akte des Amtes fÃ¼r Familie und Soziales Leipzig vor. Nach
der Auskunft des letzten Arbeitgebers der KlÃ¤gerin war diese mit dem Verkauf und
Zubereiten von Fischwaren betraut. Diese TÃ¤tigkeit kÃ¶nne auch von ungelernten
Arbeitern nach zweiwÃ¶chiger Einarbeitungszeit ausgefÃ¼hrt werden. Sie sei
ortsÃ¼blich bezahlt worden mit 1.600 DM brutto monatlich. Das
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis sei aus betrieblichen GrÃ¼nden beendet worden.

Im Auftrag des SG erstattete Prof. G â�¦ ein Gutachten zur Beurteilung des
LeistungsvermÃ¶gens der KlÃ¤gerin am 21.2.2001. Der Gutachter erlÃ¤uterte, er
gelange zu derselben EinschÃ¤tzung des Leistungsbildes der KlÃ¤gerin wie die
Beklagte in ihrem Gutachten vom 23.12.1999. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne leichte
TÃ¤tigkeiten vollschichtig in wechselnder Arbeitshaltung verrichten und den Weg
zur Arbeit mit Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln, einem Auto oder einem Fahrrad
zurÃ¼cklegen. Als Kassiererin kÃ¶nne sie nicht beschÃ¤ftigt werden, weil die
KlÃ¤gerin dabei nach Ansicht des Gutachters den Schulter-Arm-Bereich einseitig
belasten wÃ¼rde.

Das SG hat die Beklagte verurteilt, der KlÃ¤gerin ab dem 1.1.2000 eine Rente
wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu zahlen und im Ã�brigen die Klage abgewiesen.
Bisheriger Beruf im Sinne des Â§ 43 SGB VI sei ihre zuletzt ausgeÃ¼bte
FacharbeitertÃ¤tigkeit als VerkÃ¤uferin in einem FischgeschÃ¤ft, die sie allerdings
gesundheitlich nicht mehr ausÃ¼ben kÃ¶nne. Verweisungsberufe seien weder
ersichtlich noch von der Beklagten benannt worden. Insbesondere kÃ¶nne die
KlÃ¤gerin nicht auf die TÃ¤tigkeit einer Kassiererin verwiesen werden aufgrund der
diesbezÃ¼glichen AusfÃ¼hrungen des Gutachters. Sie sei jedoch nicht
erwerbsunfÃ¤hig, da sie leichte TÃ¤tigkeiten vollschichtig verrichten kÃ¶nne.

Gegen das ihr am 3.4.2001 zugestellte Urteil hat die Beklagte Berufung zum
SÃ¤chsischen Landessozialgericht eingelegt am 30.4.2001. Das SG habe nicht
geprÃ¼ft, ob es sich bei der letzten TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin als FischverkÃ¤uferin
tatsÃ¤chlich um einen spezialisierten Einsatz als FachverkÃ¤uferin oder nicht
vielmehr um eine solche als angelernte Arbeiterin des unteren Bereichs gehandelt
habe. Zudem habe das SG sich nicht mit in Betracht kommenden
VerweisungstÃ¤tigkeiten auseinandergesetzt.

Selbst wenn man davon ausginge, die KlÃ¤gerin sei als Facharbeiterin anzusehen,
wÃ¤re sie nach Auffassung der Beklagten zumutbar auf die TÃ¤tigkeit als
Kassiererin an einer Sammelkasse oder an einer Bereichs- oder Etagenkasse in
Kauf- und WarenhÃ¤usern verweisbar. Dabei handele es sich um leichte Arbeiten im
Wechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen, die die KlÃ¤gerin gesundheitlich
ausÃ¼ben kÃ¶nne. Sie sei daher nicht berufsunfÃ¤hig.
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Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Leipzig vom 21.2.2001 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das erstinstanzliche Urteil fÃ¼r zutreffend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge
sowie die beigezogene Verwaltungsakte verwiesen, die Gegenstand der
mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen sind.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung (Â§Â§ 144, 151, 153 I SGG) ist
zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet.

Das SG hat die Beklagte zu Unrecht zur Zahlung einer BerufsunfÃ¤higkeitsrente
verurteilt. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf eine solche Rente, da sie nicht
berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 43 II SGB VI in der Fassung bis zum 31.12.2000
(vgl. Â§ 300 II SGB VI) ist.

Ausgangspunkt fÃ¼r die PrÃ¼fung der BerufsunfÃ¤higkeit ist nach der stÃ¤ndigen
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG ) der "bisherige Beruf", den der
Versicherte ausgeÃ¼bt hat (vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 107, 169). Ausgehend
von dem in Â§ 43 II SGB VI verankerten Berufsschutz soll demjenigen Versicherten,
der aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht mehr in der bisherigen Weise tÃ¤tig sein
kann, ein zu starkes Absinken im Beruf erspart bleiben (BSG, Urteil vom 30.7.1997
â�� 5 RJ 8/96; Urteil vom 24.11.1998 â�� B 13 RJ 95/97 R). Demnach ist die
Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit nach der Wertigkeit des bisherigen
Berufs zu beurteilen.

Zur Erleichterung dieser Beurteilung hat das BSG die Versicherten in Gruppen
eingeteilt. Die Berufsgruppen sind ausgehend von der Bedeutung, der Dauer und
dem Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines Berufes gebildet worden.
Entsprechend dem so genannten Mehrstufenschema werden die Arbeiterberufe
durch Gruppen mit dem Leitberuf des Vorarbeiters mit Vorgesetztenfunktion bzw.
dem des besonders hoch qualifizierten Facharbeiters (anerkannter
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungszeit von mehr als zwei Jahren), des
angelernten Arbeiters (sonstiger Ausbildungsberuf mit einer Regelausbildungszeit
von bis zu zwei Jahren) und des ungelernten Arbeiters charakterisiert (vgl. BSG SozR
2200 Â§ 1246 Nr. 140 m. w. N.).

Allerdings ist nicht allein die Dauer der absolvierten Ausbildung entscheidend.
Vielmehr ist die Wertigkeit der verrichteten Arbeit zu betrachten. Es kommt auf das
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Gesamtbild an, wie es durch die im Â§ 43 II 2 SGB VI genannten Merkmale (Dauer
und Umfang der Ausbildung sowie des bisherigen Berufs, besondere Anforderungen
der bisherigen BerufstÃ¤tigkeit) umschrieben wird (BSG SozR 3-2600 Â§ 43 Nr. 15,
17 m. w. N.). Davon ausgehend darf der Versicherte im Vergleich zu seinem
bisherigen Beruf grundsÃ¤tzlich auf die nÃ¤chstniedrigere Berufsgruppe verwiesen
werden (BSG SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr. 5 m. w. N.).

Demnach hat das SG zutreffend fÃ¼r die KlÃ¤gerin die TÃ¤tigkeit als VerkÃ¤uferin
in einem FischgeschÃ¤ft als "bisherigen Beruf" zugrunde gelegt. Diesen kann sie
ausweislich der medizinischen Befunde nicht mehr ausÃ¼ben. Allerdings ist die
KlÃ¤gerin damit nicht berufsunfÃ¤hig, da sie sich auf eine zumutbare andere
TÃ¤tigkeit verweisen lassen muss. Dabei kann es dahinstehen, ob die KlÃ¤gerin im
Mehrstufenschema des BSG als Facharbeiterin (so das SG) oder aber als angelernte
Arbeiterin (so die Beklagte) anzusehen wÃ¤re. Denn jedenfalls kÃ¶nnte die
KlÃ¤gerin auf die TÃ¤tigkeit als Kassiererin an einer Sammelkasse verwiesen
werden, da diese der einer Kauffrau im Einzelhandel gleichwertig ist (SÃ¤chsisches
LSG, Urteil vom 28.1.1999 â�� L 4 RA 18/98 R). Die Verweisung bedeutet keinen
Abstieg um mehr als eine Gruppe (SÃ¤chsisches LSG, Urteil vom 27.9.2000 â�� L 4
RA 36/00).

Die KlÃ¤gerin ist auch objektiv in der Lage, die Arbeit im Verweisungsberuf
auszuÃ¼ben. Als ausgebildete FachverkÃ¤uferin verfÃ¼gt sie Ã¼ber die Kenntnisse
und FÃ¤higkeiten, die der Verweisungsberuf erfordert, denn dazu zÃ¤hlte auch das
Kassieren. DarÃ¼ber hinaus handelt es sich um leichte kÃ¶rperliche Arbeit, wobei
die KÃ¶rperhaltung nach eigenem Belieben gewechselt werden kann; die Arbeit
kann sowohl sitzend als auch stehend und in gewissem Umfang auch gehend
verrichtet werden.

Entsprechende ArbeitsplÃ¤tze sind in KaufhÃ¤usern, Schuh- und TextilkaufhÃ¤usern
in groÃ�er Zahl vorhanden (SÃ¤chsisches LSG, Urteil vom 28.1.1999 â�� L 4 RA
18/98 R). Die gesundheitlichen Anforderungen der VerweisungstÃ¤tigkeit
entsprechen damit dem RestleistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin.

Die Berufung war deshalb erfolgreich.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 I SGG, die Nichtzulassung der Revision
auf Â§ 160 II SGG.

Erstellt am: 14.09.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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